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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 


lierungskontos zum 31.12.2011 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 


sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 


Abs. 4, 34 Abs. 2 RegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Regu


Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2011 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2013 beginnt. 

Der Ausgleich des .aufgezinsten Saldos zum 31.12.2011 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten ab 

dem Jahr 2013. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch

schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 4 S. 3 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung 

im Jahr 2012 und den gesamten Auflösungszeitraum entspricht derri 1 0-jährigen Durch

schnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa

piere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2002 bis 2011 in Höhe von 3,58 %. 
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2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben ~ich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 RegV zulässigen Erlösen und den vom Netz

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz aus den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kos~ 

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 5 Abs. 1 

Satz 2 ARegV i. m. V.§ 11 Abs. 2 .8. 1 Nr. 4 ARegV), 

3. 	 die Differenz aus den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV (volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal

tenen Ansätzen(§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV) sowie 

4. 	 die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung 

entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Än

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21 b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie § 44 GasNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten drei Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010 und 2011 entstandenen Differenzen sind der Anlage R1 .2 zu entnehmen. 

2.1. · Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netz

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1 .1 : Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 

·ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalender

jährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV finden im vereinfachten 
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Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S: 1 Nr. 2 ARegV in 

Verbindung mit§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV keine Anwendung . 

Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 11 , 13 

und 14 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV (§ 4 Abs. 3. S. 1 Nr. 2 ARegV) sind somit 

im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. § 11 ·Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV findet im Gasbe

reich keine · Anwendung ; Anpassungen der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme 

vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst

Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. 

Weiterhin könneri Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV ( Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlösab- .. 

schöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassun

gen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 1 0 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1. Nr. 1 

ARegV) und 

• 	 einer nicht zurnutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden . 

. Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV (Qualitäts

element) war für den Zeitraum 2009 bis 2011 nicht relevant. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 01 .12.2008 (BK9-07 /81 0) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das Jahr 

2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anlage R2 . 

ln der Anlage R1.2, wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezügli

chen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. 
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Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei derFestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen qer ersten Regu

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober

grenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrundeiner Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 10 GasNEV stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam

mer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage R2.1 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (ZelleC15). 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber gemäß § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu

lässigen Erlöse des Jahres 2010 geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

01 .08.2011 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 04.08.2011 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös

obergrenze 2010 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage . 

R2.1 Zelle G15 und H15 der .vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2010, in die einzelnen 

Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ÄRegV, findet sich in Anlage R2 

in der Spalte F. 
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2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 
. 	 . 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.1 

Zelle E23 dargestellt. 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 

3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 


§

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß §0 24 Abs ~ 2 8. 0 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. o 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos

tenanteile nach §0 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 
0 24 Abs. 2 S. 0 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der · 

Erlösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist 

demnach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

ln Anlage R2.1 Tabelle B2.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah

ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und 033 "Erforderliche lnanspruch

. nahme· vorgelagerter Netzebenen"; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. ln der zweiten 

Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegehüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 f\RegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 urid . 052 "erforderliche Inanspruchnahme vor~elagerter Netzebenen" (vgl. Ab

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1.1.2.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. 
§ 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 Gas-

NEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.1 Tabelle B2.3 darge

stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72. 
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Die entstandene Abweichung ergibt sich daraus, dass der Netzbetreiber ein negatives Vor

zeichen angegeben hat. Die dargestellte Abweichung hat insofern keine materielle Auswir- · 

kung. · 

2.1.1.2.4. 	 Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1ö 
GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz- . 

betreibers finden sich in der Zelle E 79. 

2.1.1.2.5. · Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 ARegV) . . 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr.1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B2.5 dargestellt. Ab

weichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrag~s aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlös

obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6~ 	 Anpassung aufgrund einer nicht zurnutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 2 ARegV 


Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2.7. 	 Weitere aestandteile der Erlösobergrenze 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet. 
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2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage R2.2 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (Zelle C15). 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber gemäß § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu

lässigen Erlöse des Jahres 2011 geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

05.02.2013 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 07.02.2013 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös

obergrenze 2011 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf be.steht. 

·Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt .angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2.2 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2011, in die einzelnen 

Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2 

in Spalte G. 

2.1 .1.3.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 


Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist. die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2 .2 

Zelle E23 dargestellt. 
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2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft ni.cht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

§

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß §0 24 Abs. 2 S. o3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr.0 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos

tenanteile nach §0 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 
0 24 Abs. 2 8 .0 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der 

Erlösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist 

demnach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

ln Anlage R2.2 Tabelle B2.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah

ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und 033 "Erforderliche Inanspruch

nahme vorgelagerter Netzebenen"; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. ln der zweiten 

Tabelle {ab Zeile 47) findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungeri . Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 und 052 "erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" (vgl. Ab

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. 
§ 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 Gas-

NEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.2 Tabelle B2.3 darge

stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der ,?.elle E72. 

Die entstandene Abweichung ergibt sich daraus, dass der Netzbetreiber ein negatives Vor

zeichen angegeben hat. Die dargestellte Abweichung hat insofern keine materielle Auswir

kung. 
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2.1.1.3.4. 	 Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 

GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R 2.2 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz

betreibers finden sich in der Zelle E79. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 . 
S. 1 Nr.1 ARegV) . 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs . 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.2 Tabelle B2.5 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlös

obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines . abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zurnutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 2 ARegV 


Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.3.7. 	 Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 
Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netz

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsäch
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lieh im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der Verpro

bungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahm~n der Ermittlung der erzielbaren Erlö

se hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlö.se aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbil

dungen nicht anerkennungsfähig sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. . 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat

sächlich erzielten E_rlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Der Netzbetreiber hat in seinem Erhebungsbogen gemäß§ 28 Nr. 2 ARegV vom13.09.2012 

mitgeteilt, dass im Jahr 2011 infolge der Insolvenz von Teldafax Forderungsausfälle in Höhe 

von 57.838,36 € entstanden sind, die nunmehr durch die Beschlusskammer über das Regu

lierungskonto ausgeglichen wurden . 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jßhre 

2009 bis 2011 die in Anlage R3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren

ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht beein

flussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche Inanspruchnah

me vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

·Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte

nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldq gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. Kostenbestandteile der Biogasumlage können ebenfalls Be

standteil dieser Differenz sein. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen

derjahre 2009 bis 2011 die tatsächlich entstandenen Kosten der Inanspruchnahme vorgela

gerter Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV übermittelt. ln der Anlage R 1.2 wer

den diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten gegenübergestellt. 
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Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich iediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vere inbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen Inan

spruchnahme vorgelagerter Netznutzung (bestätigt durch Ihre E-Mail vom 15.07.2013) . 

2.3. 	 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren

ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese Regelung war 

erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Die diesbezüglich im Jahr 2011 enthaltenen Ansätze 

sind den tatsächlich entstandenen Kosten dieses Jahres gegenüberzustellen. Die so ermit

telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichti

gen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für das Kaien- · 

derjahr 2011 die tatsächlich entstandenen Kosten sowie die in der Erlösobergrenze enthalte- . 

nen Ansätze der volatilen Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 5 ARegV angegeben. ln der Anla

ge . R 1.2 wird diese Angabe dem aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Wert gegen

übergestellt. 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg

lich enthaltenen Ansätzen 


Gemäß § 5 Abs. 1 A.3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An

schlussnutzer; bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch

geführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a. F. sowie nach § 44 

GasNZV verursacht wird . 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka

lenderjahre 2009 bis 2011 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe
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trieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage R1.2 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontos~ldos zum 31.12.2011 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2011 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen bzw. verprobten Erlösen und erzielbaren Erlö

sen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten des vorgelagerten Netzes und 

der in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten für Treibenergie und den in der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV 

sowie 

• 	 den Mehrkosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 3 

ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage R 1.2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2011 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes- . 

. bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 2010 3,80 % und für die folgen

den Jahre 3,58 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2011 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010 und 2011, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der Anlage 

R 1.1 ist für die Jahre 2009, 2010 und 2011 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin
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sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31.12 für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 kann ebenfalls derAnlage R1.1, 

Zelle F20 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab
schläge · 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2011. Dieser ist für das Jahr 

2012 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 2013 be

ginnt. Weiterhin hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber die. Anwendung der sog. opti

onalen Sonderlösung eingeräumt, um Beträge, die gemäß § 5 Abs. 3 ARegV in den Jahren 

2012 und 2013 zu Entgeltaripassungen geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Ab

schläge zu berücksichtigen. 

Erläuterung zur optionalen Sonderlösung 

Gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber \jerpflichtet, im Folgejahr seine Netzent

gelte nach Maßgabe des § 17 ARegV anzupassen, soweit die tatsächlich erzielbaren Erlöse 

die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um 

mehr als 5 % überschreiten. Bleiben die erzielbaren Erlöse hingegen um mehr als 5 % hinter 

den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen des letzten abgeschlossen Kalenderjahres zurück, 

so besteht ein Wahlrecht für den Netzbetreiber, seine Entgelte nach § 17 ARegV anzupas

sen. 

Erzielt der Netzbetreiber somit Mehrerlöse in 2009, die 5 % der zulässigen Erlöse überstei

gen, sind seine Netzentgelte zum 01.01 .2011 zu senken. Die durch die Netzentgeltanpas

sung entstandenen Mindererlöse im Jahr 2011 gehen in den Saldo zum 31 .12.2011 ein . 

Anders ist die Situation bei Mehrerlösen, die im Jahr 2010 oder 2011 erzielt werden. Die An

passung der Netzentgelte erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 bzw. zum . 

01 .01 .2013 und hätte somit keine Auswirkungen auf den Regulierungskontosaldo zum 

31 .12.2011 . Die Berechnung der Zu- und Abschläge erfolgt somit auf einer Bemessungs

grundlage, in der die Anpassungsbeträge nicht enthalten sind . Da diese Beträge im Saldo 

verbleiben, würden sie bei der Bestimmung der Zu- und Abschläge mitberücksichtigt und 

damit als Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

verteilt. Es käme dadurch zu einer doppelten Rückzahlung der Mehrerlöse durch den Netz
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betreiber. Die hierdurch entstandenen Mindererlöse würden verzinst erst in der dritten Regu

lierungsperiode ausgeglichen. 

Um dies Zl,l verhindern , hat di~ Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

04.10.2012 die Möglichkeit eingeräumt, von der sögenannten optionalen Sonderlösung 

Gebrauch zu machen. Diese sieht vor, dass Mehrerlöse, die in den Jahren 2010 und/oder 

2011 entstanden sind und zu einer Anpassung der Entgelte in den Jahren 2012 und/oder 

2013 geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge berücksichtigt werden. 

Der Netzbetreiber hat der Beschlusskammer gemäß ·seiner Mitteilungsverpflichtung nach 

§ 28 Nr. 3 und 4 ARegV vom 05.03.2013 mitgeteilt, dass er im Jahr 2011 Mehrerlöse erzielt 

hat, die 5 % übersteigen und zum 1.1.2013 zu einer Entgeltanpassung geführt haben. 

Da der Netzbetreiber mit Schreiben vom 15.07.2013 mitgeteilt hat, dass er bereits im Jahr 

2010 von der optionalen Sonderlösung Gebrauch machen möchte, findet diese Vergehens

weise ebenfalls für das Jahr 2011 Anwendung. 

Bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge wird der Anpassungsbetrag wiederum gemäß § 5 

Abs. 3 ARegV ermittelt, der sich aus Sicht des Netzbetreibers ergeben hat. 

Die Anwendung der optionalen Sonderlösung für Differenzbeträge der Jahre 2010 und 2011 

beeinflusst die Ermittlung der Zinsen der Jahre 2012 und 2013. 

Bei der Ermittlung der Verzinsung des Jahres 2012 ist sodann zu berücksichtigen, dass der 

Endbestand des Saldos zum 31 .12.2012 in Höhe der erfolgten Entgeltanpassung zu korrigie- . 

ren ist. Das zu verzinsende durchschnittlich gebundene Kapital entspricht dem Mittelwert aus 

dem Anfangsbestand zum 01 .01.2012 und dem Endbestand zum 31.12.2012. Bei einem 

Zinssatz. von 3,58% ergibt sich die in Anlage R1 .1, Zelle G19 dargestellte Verzinsung für 

2012. 1 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs

konto nach Verzinsung , der in der Anlage R1 .1, Zelle G20 dargestellt ist. 

Um zu Verhindern , dass Mindererlöse bzw. Mehrerlöse der Jahre 2012 bzw. 201 3, die aufgrund von Mehrerlösen bzw. Min

dererlösen der Jahre 2010 bzw. 2011 entstanden sind, im Jahre 2012 bzw. 2013 im Regulierungskonto für die zweite Regulie

rungsperiode nochmals berücksichtigt werden, sind die erzielbaren Erlöse der Jahre 2012 bzw. 2013 um den Betrag der 

Mehrerlöse bzw. Mindererlöse der Jahre 2010 bzw. 2011 zu erhöhen bzw. zu verringern . Dadurch wird eine Doppelverrech

nung vermieden . 
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3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- I und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch

schnittlichen Kapitalbindung. 

Die Anwendung der optionalen Sonderlösung für Differenzen des Jahres 2011 beeinflusst 

die Ermittlung der Zinsen des Jahres 2013. Die Entgeltanpassung zum 01.01.2013 führt da

zu , dass sich der Endbestand nicht nur um die reguläre Tilgungsrate, sondern auch um den 

· Anpassungsbetrag reduziert. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,58 %, was dem 1 0-jährigen Durch

schnitt der Umla~fsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2002 bis 2011 entspricht. · 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage R1.1 aufge

führten Zu- I Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2013 bis 2017. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem negati

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem positiven Vorzeichen versehen. 
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Anlage II 
VNB 

Bels]~iele zur Ermit:Uung der berücksictlügung:s:fcähi'gen kalkuU.tor.ischen Restwerte 

und katkulatoriseben Abschreibungen a~s Sach~nlagevermö;gens 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Rechenweg zur Ermittlung der Werte des Sach

anlagevermögens anhand eines einfachen, fiktiven Beispiels erläutert. Die Beispielrechnung 

wird für drei mögliche Fallkonstellationen durchgeführt: 

. ln Abschnitt 1. wird der Fall einer Altanlage betrachtet, deren Aktivierung im Jahre 2000 er

folgte. Abschnitt 2. zeigt den Fall einer Altanlage, die im Jahre 2005 aktiviert wurde; Ab

schnitt 3. den Fall einer Neuanlage, die im Jahre 2007 aktiviert wurde. Die Beispieln~chnun

gen werden im weiteren Text grau hinterlegt. 

Bei der Ermittlung der Abschreibungsbeträge erfolgt in den Beispielrechnungen aus Über:

sichtsgründen für Altanlagen keine Gewichtung der Abschreibungsbeträge mit der individuel

len Eigenkapital- bzw. Fremdkapitalquote. Stattdessen werden hier · jeweils die Abschrei

bungsbeträge auf Basis der Anschaffungs- I Herstellungskosten und auf Basis der Tages

neuwerte zLi 100 Prozent ausgewiesen. 

1. Altan lagen, die im Jahre 2000 aktiviert wurden 


ln Beispiel 1 wird eine Anlage betrachtet, die im Jahre 2000 angeschafft wurde. Da die vom 


Netzbetreiber gewählte Nutzungsdauer oberhalb des unteren Wertes der Nutzungsdauer


spanne gemäß Anlage 1 (zu § 6 Ä.bs. 5 S. 1 GasNEV) liegt, findet zum 31.12.2003 ein Nut


zungsdauerwechsel statt. 


Anlagengruppe: 

Anschaffungsjahr 2000 

AK!HK in 2005: 1.000.000 € 

Gewählte Nutzungsdauer: 60 Jahre 

Nutzungsdauerspanne: 55 bis 65 Jahre 

Faktor 2ooo, 201 0: 1,154901 

Bezogen auf dieses Beispiel ist somit für den Zeitraum bis zum 31 .12.2003 eine Nutzungs.dauer von 55 Jahren maßgeblich. F-ür 

den Zeitraum ab dem 01.01.2004 wird auf die von dem Netzbetreiber gewählte Nutzungsdauer abgestellt, sofern diese sich 

innerhalb der von Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen Spannweite befindet. Die Restnutzungsdauer zum 31 .12.2003 beträgt: 

jRND3 u 2 2003 =gewählteND- (2000+ 1__: Anschaffungsjahr)i 

Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen Stahl kathodisch geschützt 

Dabei handelt es sich um einen fiktiven Wert, welcher der lllustratiol') der Beispielrechnung dient. 
' 
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Anlage II 
VNB 

1.1. Ermittlung de Restwertes zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis 


Aufgrund der Möglichkeit des Nutzungsdauerwechsels zum 31.12.2003 sind für die Berech


nung zwei Schritte erforderlich. Zunächst wird der Restwert zum 31.12.2003 unter Berück


sichtigung der in der Vergangenheit angewendeten Nutzungsdauer ermittelt. Anschließend 


wird der Restwert zum 31.12.2010 unter Berücksichtigung der ab 2004 anzuwendenden 


(Rest-)Nutzungsdauer berechnet. 


1.1.1. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2003 auf AK/HK-Basis 
I . 

Der Restwert auf Basis der AK I HK zUm 31 .12.2003 ermittelt sich auf Basis der historischen 

AKIHK unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2003 stattgefundenen Werte

verzehrs. Zur Ermittlung dieses jährlichen Werteverzehrs werden die unteren Werte der in . 

Anlage 1 zur GasNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern herangezogen. Die jeweili

ge Jahresabschreibung bis einschließlich 2003 ergibt sich dabei aus dem Quotienten der 

historischen AK I HK und den jeweils unteren Werten der in Anlage 1 zur GasNEV genann

ten Spannen von Nutzungsdauern. 

AK I HK AKI HK h . h= AK I HK- R d • (2003 +1- Anse affungs;a r)RW3112 2003. . NDzm1erer an . 

RW3~~~~~3 == 1.ooo .oooe  l . oo~;ooe . (2003 + 1- 2ooo) == 927 .273€ 

1.1.2. Ermittlung des Restwerts zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis 

Der Restwert auf Basis der AK I HK zum 31.12.2010 ergibt sich a·us dem zuvor ermittelten 

Restwert zum 31.12.2003 abzüglich der Jahresabschreibungen für die Jahre 2004 bis 2010. 

Die Jahresabschreibung für die Jahre ab 2004 ergibt sich aus der Division des Restwerts zu 

AK I HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003: 

RWAK I HK 
RWAK I HK = RWAK I HK ~( 31.12.2003 ·7)

31.12.2oio 3u2.2oo3 RND 
31.12.2003 

B'eisi?iel1 
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Anlage II 
VNB 

1.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK/HK-Basis 

· Die Jahresabschreibung auf Basis AK I HK 2010 ermittelt sich aus der Division des Restwer

tes zu AK I HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003. 

RWAKIHK 
AbschreibungAK 1HK - 31.12·2003 

2010 
RND3u2.2oo3 

1.3. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf TNW-Basis 

Der Restwert zum 31.12.2010. auf TNW-Basis ermittelt sich durch Multiplikation des zuvor 

ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK-1 HK-Basis mit dem aus dem Preisindex her

geleiteten Faktor, der die Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder

gibt. 

Der Faktor des Anschaffungsjahrs beträgt: Faktor2000 ,2010 =1,15490 

·wrNw RWAK IHK 17 ktR 31122o1o= 3112201o·ra orAJ2o1o · • • • • ? 

1.4. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf TNW-Basis 

Die Jahresabschreibung 2010 auf Basis der TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der 

zuvor ermittelten Jahresabschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis und dem Faktor, der die 

Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zuin Jahr 2010 wiedergibt. 

Abschreibung;~ =Abschreibung~bHK ·Faktor2000 ,2010 

Beispiel1 

Abschreibwtg;b:~ =16.558€ ·1,15490 =19.123€ 
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